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Nutzungsbedingungen für den Mitgliederbereich auf den Internet-Seiten der 
Regionalen Planungsgemeinschaft Ostthüringen 

1. Teilnahme 

Für den Zugang zum Mitgliederbereich berechtigt und entsprechend registriert werden 

 Mitglieder der Regionalen Planungsgemeinschaft Ostthüringen sowie Mitarbeitende der jeweils ent-
sendenden Gebietskörperschaft 

 Mitglieder des Regionalen Planungsbeirates 

 Mitarbeitende der Regionalen Planungsstelle Ostthüringen 

 Vertreter der Oberen / Obersten Landesplanungsbehörde. 

Für den Zugang von stellvertretenden Mitgliedern in der Planungsversammlung und im Regionalen Pla-
nungsbeirat ist die ausdrückliche Zustimmung des durch sie vertretenen Mitgliedes erforderlich. 

Die Mitgliedschaft erfolgt personengebunden für bestimmte Seiten und kann nicht übertragen werden. 
Die Weitergabe des Passwortes ist nicht erlaubt. Die allgemeine Sorgfaltspflicht ist zu beachten. 

2. Inhalte 

Der Mitgliederbereich auf den Internet-Seiten der Regionalen Planungsgemeinschaft Ostthüringen infor-
miert im Vorfeld von Sitzungen der Gremien über Einladungen, Tagesordnungen und Sitzungsunterlagen. 
Bei neuen Einträgen werden die Mitglieder des jeweiligen Forums per E-Mail benachrichtigt. Zudem dient 
der Mitgliederbereich als zusätzliches elektronisches Archiv. 

Die Vertraulichkeit der Unterlagen bleibt je nach Kennzeichnung in den Dokumenten gewahrt. 

3. Pflichten des Benutzers 

Die Mitglieder der Planungsversammlung, des Planungs- und Strukturausschusses sowie des Regio-

nalen Planungsbeirates sind gemäß § 5 Abs. 5 Satz 4 und § 9 Abs. 8 Satz 1 sowie § 12 Abs. 4 der 

Satzung der Regionalen Planungsgemeinschaft Ostthüringen verpflichtet, über nicht öffentliche Sitzun-

gen bzw. nicht öffentliche Teile einer Sitzung Stillschweigen zu bewahren. 

 


